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Drucksache Nr. 2006/KA/091-01 

-  nicht öffentlich  - 

Beschlussvorlage 

Beratungsgegenstand 

Arbeitsgemeinschaft  
"Arbeitsmarktservice im Landkreis Nienburg/Weser" 
hier: Besetzung der Trägerversammlung 

Beschlussvorschlag 

Die drei Vertreter des Landkreises und ihre zwei Stellvertreter für die 
Besetzung der Trägerversammlung der Arbeitsgemeinschaft „Ar-
beitsmarktservice im Landkreis Nienburg/Weser werden wie folgt neu 
benannt: 
 
1. Erster Kreisrat Tomas Klein  
    (als Pflichtvertreter gem. §§ 65 NLO i. V. mit 111 Abs. 2 NGO) 
 
2. Leiterin des Fachbereichs Soziale Hilfen Annegret Brünjes 
 
3. Leiterin des Fachbereichs Service und Personal Brigitte Immel 
 
4. Leiter des Fachbereichs Finanzen Günther Kernein (als Vertreter) 
 
5. Leiterin des Fachdienstes Hilfe zum Lebensunterhalt  
    Anke Dellemann (als Vertreterin) 

Beratungsfolge 

Gremium: Datum: 

 Kreisausschuss 05.09.2006 

 Kreistag 06.10.2006 
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Sachverhalt 

Nach §§ 5, 6 des öffentlich-rechtlichen Vertrages ist die Trägerver-
sammlung Organ der Arbeitsgemeinschaft. Die beteiligten Agenturen 
für Arbeit und der Landkreis entsenden jeweils 3 Vertreter. Daneben 
können maximal je 2 Ersatzmitglieder benannt werden. 
 
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 17.12.2004 beschlossen, die 
drei Vertreter des Landkreises und ihre zwei Stellvertreter wie folgt 
zu benennen: 
 
1. Landrat Heinrich Eggers  
    (als Pflichtvertreter gem. §§ 65 NLO i. V. mit § 111 Abs. 2 NGO) 
2. Erster Kreisrat Thomas Klein 
3. Leiterin des Sozialamtes Anngret Brünjes 
4. Leiterin des Personalamtes Brigitte Immel (als Vertreterin) 
5. Leiter der Kämmerei Günther Kernein (als Vertreter) 
 
Die Arbeitsgemeinschaft besteht nunmehr seit rund 1 ½ Jahren. 
Nach Auffassung der Verwaltung ist es nicht mehr erforderlich, in der 
Trägerversammlung sowohl durch den Hauptverwaltungsbeamten 
als auch seinen allgemeinen Vertreter vertreten zu sein. 
 
Der Landrat schlägt daher vor, an seiner Stelle Herrn Erster Kreisrat 
Thomas Klein zum Pflichtvertreter gem. §§ 65 NLO i. V. mit § 111 
Abs. 2 NGO zu benennen. Als drittes ständiges Mitglied soll die Lei-
terin des künftigen Fachbereichs Service und Personal Brigitte Immel 
benannt werden. Zur Vertreterin wird die Leiterin des künftigen 
Fachdienstes Hilfe zum Lebensunterhalt Anke Dellemann vorge-
schlagen. 
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